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Gefährliche Stoffe gebannt
Prozessimplementierung einer Material Compliance nach RoHS und REACH

Mit der Erweiterung der RoHS-Richtlinie auf Messgeräte und der zunehmenden Substanzreglementierung durch die 
EG-Verordnung REACH war es für Swarovski Optik an der Zeit, sich der Gefahrstoff-Thematik zu stellen. Die Unter-
nehmensleitung wollte als Umsetzungsrichtlinie die DIN EN 50581 heranziehen, was externe Unterstützung bei der 
Materialdatenrecherche erforderte. Die Entscheidung fiel auf tec4U-Solutions, das darüber hinaus eine software-
gestützte Lieferantenkommunikation anbietet. 

Daniel Rotter und Stefan Nieser
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Compliance Management SOFTWARE 

Neben Qualität, Funktionalität und 
Sicherheit ist die Einhaltung von 
geltendem Recht, etwa bei Um-

welt  auflagen, ein entscheidendes Merk-
mal von Produkten – mit allen haftungs-
rechtlichen Konsequenzen. Zu den Vor-
schriften im Bereich der Material Compli-
ance zählen beispielsweise die europäische 
Chemikalienverordnung REACH oder die 
EU-Richtlinie RoHS. Als Stand der Technik 
hinsichtlich der Umsetzung gilt die VDE-
Norm DIN EN 50581, die unter anderem 
spezielle Vorgaben zur Absicherung der 
Material Compliance im Unternehmen 
formuliert. 

Die Erfüllung all dieser Forderungen 
erfordert Fachwissen und IT-Unterstüt-
zung. Daher entschied sich die oberste 
 Leitung von Swarovski Optik für tec4U- 
Solutions. Neben der Prozessimplemen-
tierung bietet das Unternehmen auch eine 
Lieferantenkommunikation mittels Soft-
ware an. Auch operative Unterstützung 
bei der Materialdatenrecherche gehört zu 
den Leistungen.

Zu Beginn des Projekts galt es, im Rah-
men eines Prozessworkshops alle involvier-
ten Bereiche zu sensibilisieren und eventu-
elle Vorbehalte abzubauen. Alle Beteiligten 
wurden darauf hingewiesen, dass:

 W der Material-Compliance-Prozess nicht 
als Solitärprozess angesehen wird und 

 W alle Prozessänderungen in die beste-
henden Prozesse eingebunden werden.

Prozessintegration  
mittels Workshops
Vor dem Hintergrund dieser Information 
fanden die nachfolgenden Workshops mit 
den einzelnen Bereichen in entspannter At-
mosphäre statt. Jeder Bereich formulierte 
für sich, an welchen Schnittstellen die Ma-
terial-Compliance-Anforderungen im eige-
nen Prozess am besten umgesetzt werden 
können. Von Beginn an wurde Material 
Compliance als Produktmerkmal definiert 
und als solches anderen Produktmerkma-
len gleichgestellt. Dies erleichterte das Ein-
beziehen in die Prozesslogik. Neben der 
 Integration der Vorgaben in die Prozesse 
stellte die Formulierung der Verbindlich-
keit der Material-Compliance-Anforderun-
gen intern sowie gegenüber Lieferanten 
 einen wesentlichen Punkt dar. Insbesonde-
re die Bedeutung einer fehlenden Informa-
tion (Non-Compliance) oder reglementier-

te Substanzen erforderten Fingerspitzen-
gefühl: Einerseits sollte mit einer zu stren-
gen Regelung nicht das Unternehmen 
lahmgelegt werden, andererseits sollte ver-
hindert werden, dass eine zu weiche Rege-
lung das Compliance-Thema in die Bedeu-
tungslosigkeit verbannt. 

Nach erfolgreichem Abschluss des ein-
wöchigen Prozessworkshops waren nicht 
nur die notwendigen Prozessanpassun-
gen definiert, sondern auch die Verant-
wortlichkeiten festgelegt. Auch ein ent-
sprechender Ressourcen- und Maßnah-
menplan lag vor. Mit Einwilligung des 
 Vorstands wurden folgende Basisanforde-
rungen zur Umsetzung der Material Com-
pliance verabschiedet:

 W Unterstützung durch die oberste Lei-
tung,

 W Positionierung eines Material-Compli-
ance-Beauftragten,

 W Bestätigung des Material-Compliance- 
Umsetzungsprozesses und

 W Freigabe von internen und externen 
Ressourcen (personell und finanziell).

Kommunikation mit Lieferanten  
via Datenaustausch 
Dem Management von Swarovski Optik 
lag das Projekt am Herzen, nicht nur we-
gen der gesetzlichen Auflagen, sondern 
aus seinem unternehmerischen Selbstver-
ständnis heraus. So wurde rasch die Ent-
scheidung getroffen, die weiteren Maß-
nahmen analog dem vorgeschlagenen 
Umsetzungskonzept von tec4U-Solutions 
durchzuführen.

Gemäß den Vorgaben der DIN EN 50581 
stand die Information der Lieferanten 
 bezüglich der Material-Compliance-An-
forderungen im Vordergrund. Auch deren 
Einbindung in vertragliche Vereinbarun-
gen wurde beschlossen. Diese Anforde-
rungen wurden innerhalb von zwei Wo-
chen in eine Material-Compliance-Haus-
norm eingearbeitet, nachfolgend im Pro-
jekt gepflegt und mit den einzelnen 
Einkaufs-, Entwicklungs- und Qualitäts-
dokumenten verlinkt (Bild 1). 

Erheblich schwieriger gestaltete sich 
die Sicherstellung der Vorgabenkonformi-
tät. Die Norm fordert eine Glaubwürdig-
keitsbeurteilung der Lieferanten und die 
produktspezifische Anfrage zur Umset-
zung der Material Compliance beim Liefe-
ranten. Da diese Aufgabe nicht ohne ›››
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 W umfangreiche Dokumentation der 
Kommunikation,

 W optional: Übernahme des operativen 
Material-Compliance-Datentransfers,

 W optional: integriertes Gefahrstoffma-
nagement.

Nach einer ersten Marktsondierung war 
schnell klar, dass viele Systeme die Lieferan-
ten überfordern würden, was den Informa-
tionsrückfluss reduziert hätte. Da die not-
wendigen Ressourcen zur operativen Liefe-
rantenansprache intern nicht zur Verfügung 
standen, war die Übernahme des operati-
ven Datenaustauschs durch einen externen 
Partner ein weiterer wichtiger Faktor. 

Gemäß diesen Vorgaben entschied sich 
Swarovski Optik für die Software MDS.web 
von tec4U-Solutions, die alle diese Kriterien 
erfüllt und sich als Kommunikationssoft-
ware vor allem im Mittelstand bewährt hat. 
Nach der Übergabe der Lieferantenstamm-
daten und Artikeldaten startete die Liefe-
rantenkommunikation über MDS.web. Eine 
umfangreiche Softwareimplementierung 
und Schulung entfiel, da das webbasierte 
Tool unmittelbar eingesetzt werden kann. 
So konnte die Material Compliance der 
 Lieferantenprodukte bereits nach wenigen 
Monaten bestätigt werden.

Um das Produktmerkmal Material 
Compliance in den einzelnen Prozessen in 
den Prozessablauf operativ einzubinden, 
sind entsprechende Prozessauslöser bzw. 
Informationsflüsse notwendig. Aus diesem 
Grund wurde parallel zur Lieferantenkom-
munikation im ersten Schritt der Status 
„Non-Compliance“ als Prozessauslöser von 
Maßnahmen aktiv geschaltet. Weitere Sta-
tusinformationen wie das Vorhandensein 
von reglementierten Substanzen oder die 
Material-Compliance-Bewertung des Liefe-
ranten wurden zunächst zurückgehalten. 
Die Prozesse sollten nicht ungerechtfertigt 
blockiert oder eine Prozessverweigerung 
provoziert werden. 

Nach einem halben Jahr wurde die Pro-
zessumsetzung der Material-Compli ance-
Anforderungen nochmals validiert und 
teilweise an die Bedürfnisse der Bereiche 
angepasst. Dies fand wiederum in Form  
von Bereichsworkshops statt und wurde als 

REACH und RoHS – Basis der Material Compliance

RoHS 2: 
EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrän-
kung der Verwendung bestimmter ge-
fährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeräten. Die RoHS-Stoffverbote bezie-
hen sich nicht auf das Produkt in seiner 
 Gesamtheit, sondern auf jeden einzelnen 
homogenen Werkstoff der Bauteile oder 
Komponenten. 
Neben den Substanzbeschränkungen be-
inhaltet die Richtlinie auch einen Ausnah-
menkatalog (Anhang III und IV), welcher 
die weitere Verwendung der reglemen-
tierten Substanzen unter speziellen Be-
dingungen erlaubt.

REACH: 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Regis-
trierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung von Chemikalien.
REACH-Kandidaten und SVHC: 
Substances of Very High Concern. Bei die-
sen als gefährlich eingestuften Substan-
zen handelt es sich um Stoffe, die als karz-
inogen und/oder mutagen, reproduktions-
toxisch, persistent oder bioakkumulativ 
gelten. Aktuell befinden sich 169 Substan-
zen, die sogenannten SVHC-Kandidaten, 
in Stufe 1 und bereits 31 Substanzen in Stu-
fe 2 (Annex XIV) der REACH-Verordnung 
(Stand August 2016).

Bild 1. Eine Hausnorm 
von Swarovski Optik 

zeigt den Prozess zur 
Gewährleistung der 

Material Compliance, 
in den auch Liefe-

ranten vertraglich 
 eingebunden sind.
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IT-Unterstützung zu bewältigen war, wurde 
im nächsten Schritt eine geeignete Kom-
munikationssoftware gesucht. Swarovski 
Optik legte folgende Kriterien zugrunde, 
die die Software erfüllen sollte:

 W softwaretechnische Umsetzung der 
Vorgaben der DIN EN 50581, insbe-
sondere:

 W Glaubwürdigkeitsbeurteilung der 
Lieferanten,

 W produktspezifische Kommunikation 
der Vorgabenkonformität,

 W integrierte Risikobeurteilung der 
Lieferanten bzw. Artikel,

 W einfache Bedienbarkeit (Schulungsauf-
wand des Lieferanten max. 15 Minuten), 

 W systemgestützte Lieferantenanspra-
che,

 W keine systemseitige Kostenbeaufschla-
gung des Lieferanten,
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Produkte SOFTWARE 

Gelegenheit genutzt, den Prozess in der 
Verbindlichkeit weiter anzuziehen. Hierbei 
wurde festgelegt, auch Artikel mit dekla-
rationspflichtigen Substanzen als Prozess-
auslöser in der Entwicklung zu melden, um 
mit den Lieferanten eine mögliche Substi-
tution zu diskutieren. Des Weiteren wurde 
mit dem Einkauf vereinbart, Lieferanten, 
die bis dato noch keine Informationen be-
reitgestellt hatten, anzusprechen. Auf die-
sem Weg sollten entsprechende Rückmel-
dungen eingefordert werden. Gleicherma-
ßen wurde der Prozess der Betrachtung von 
Risikoteilen freigeschaltet, für die keine 
Material-Compliance-Informationen vorlie-
gen. Über eine chemische Analyse werden 
diese abgesichert.

Material Compliance wird  
zum Produktmerkmal
Drei Jahre nach der Implementierung des 
Material Compliance Systems bei Swarovski 
Optik kann man folgendes Fazit ziehen:

 W Basis der Umsetzung der Material  
Compliance ist die Rückendeckung der 
obersten Leitung.

 W Die Prozessintegration der Material 
Compliance als Produktmerkmal ist 

förderlich. Ein gelebtes QM-System ist 
dabei sehr hilfreich.

 W Material Compliance ist nach innen wie 
nach außen nur durch partnerschaftli-
ches Vorgehen realisierbar.

 W Fachkompetente externe Unterstüt-
zung fördert die interne Umsetzung 
und spart Ressourcen.

 W Ohne Softwareunterstützung ist die 
Material-Compliance-Kommunikation 
kaum darstellbar. 

 W Die Materialdaten-Kommunikations-
software MDS.web mit einer Lieferan-
tenakzeptanz von mehr als 50 Prozent 
hat sich bewährt. 

 W Die Entscheidung, die Material-Com-
pliance-Kommunikation komplett aus-
zulagern, trug maßgeblich zum Erfolg 
des Projekts bei. 

Die Erfüllung aller Forderungen der Mate-
rial Compliance mag im ersten Moment 
kompliziert und teuer erscheinen. Geht 
man jedoch den geschilderten Weg, wird 
sehr schnell deutlich, dass Material Compli-
ance nur ein weiteres Produktmerkmal ist 
und mit vertretbaren Mitteln rechtssicher 
abgebildet werden kann. W
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